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(57) Verfahren zur Herstellung von Spinnvliesen aus
Filamenten, insbesondere aus thermoplastischem
Kunststoff, wobei die Filamente aus zumindest einer
Spinnvorrichtung ersponnen werden, anschließend ge-
kühlt werden und daraufhin verstreckt werden sowie da-

nach auf einer Ablage zur Vliesbahn abgelegt werden.
Die Vliesbahn wird durch mechanisches Vernadeln vor-
verfestigt und die Vliesbahn wird anschließend durch hy-
drodynamische Verfestigung endverfestigt. Die endver-
festigte Vliesbahn weist ein Flächengewicht von mehr
als 80 g/m2, vorzugsweise von mehr als 100 g/m2 auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von Spinnvliesen aus Filamenten, insbesondere
aus thermoplastischem Kunststoff. Fernerhin betrifft die
Erfindung auch eine Vorrichtung zur Herstellung derar-
tiger Spinnvliese. Filamente meint im Rahmen der Erfin-
dung insbesondere Endlosfilamente. Endlosfilamente
unterscheiden sich aufgrund ihrer quasi endlosen Länge
von Stapelfasern, die wesentlich geringere Längen von
beispielsweise 10 bis 60 mm aufweisen.
[0002] Verfahren und Vorrichtungen der eingangs ge-
nannten Art sind aus der Praxis in verschiedenen Aus-
führungsformen bekannt. Bei diesen Verfahren werden
die Filamente mit Hilfe einer Spinnvorrichtung ersponnen
und auf einer Ablage, insbesondere auf einem Ablage-
förderband bzw. Ablagesiebband zur Vliesbahn abge-
legt. Es ist bekannt, diese Vliesbahn durch eine Wasser-
strahlverfestigung vorzuverfestigen. Die Wasserstrahl-
behandlung erfolgt dabei in der Regel lediglich von einer
Seite der Vliesbahn. Danach wird die vorverfestigte Fi-
lamentablage bzw. Vliesbahn vom Ablagesiebband ab-
gelöst und einer separaten Wasserstrahleinrichtung zur
Wasserstrahlverfestigung bzw. zur hydraulischen End-
verfestigung zugeführt. - Bei hohen Flächengewichten
der Vliesbahn über ca. 80 g/m2, insbesondere über 100
g/m2 und vor allem über 150 g/m2 hat sich gezeigt, dass
es nur unter sehr hohen Wasserdrücken möglich ist, die
dichte Filamentablage bzw. Vliesbahn bis zu den unteren
Filamenten hin vorzuverfestigen. Das ist mit einem relativ
hohen Energieaufwand verbunden. Im Übrigen bedingt
diese hydrodynamische Vorverfestigung eine verhältnis-
mäßig hohe Verdichtung der Vliesbahn. Bei der hydrau-
lischen Endverfestigung treffen die Wasserstrahlen dann
auf eine relativ dichte Barriere, die sie so durchdringen
müssen, dass die Filamente über die Vliesdicke mitein-
ander verschlauft werden. Insbesondere bei Vliesbah-
nen mit höheren Flächengewichten ist dazu ein erhöhter
Wasserdruck und somit ein verhältnismäßig hoher En-
ergieeinsatz erforderlich. Bei dieser hydraulischen End-
verfestigung ist es üblich, dass sich der Energieeintrag
der hintereinander gestaffelten Wasserstrahldüsen und
den ersten zu den weiteren Düsen erhöht. Die Düsen mit
dem höchsten Energieeintrag sind als bezüglich der För-
derrichtung der Vliesbahn am Ende oder in der Mitte der
Wasserstrahleinrichtung angeordnet. Bei Vliesbahnen
mit sehr hohem Flächengewicht ist der Energieeinsatz
so hoch, dass das Verfahren nicht mehr praktikabel ist.
[0003] Eine Alternativlösung besteht darin, die lose Fi-
lamentablage bzw. Vliesbahn zwischen zwei mitlaufen-
den Siebbändern einzuklemmen und dann durch diese
Siebbänder hindurch die Wasserstrahlbehandlung
durchzuführen. Bei dieser Verfahrensweise reflektieren
die Siebbänder aber in nachteilhafter Weise einen Teil
der Wasserenergie, so dass auch hier die Energiebilanz
zu wünschen übrig lässt.
[0004] Demgegenüber liegt der Erfindung das techni-
sche Problem zugrunde, ein Verfahren der eingangs ge-

nannten Art anzugeben, mit dem eine Vliesbahn, insbe-
sondere mit höheren Flächengewichten über ca. 80 g/m2

und vor allem über ca. 100 g/m2 auf einfache und wenig
aufwendige Weise und mit möglichst geringem Energie-
einsatz bzw. Gesamtenergieeinsatz verfestigt werden
kann. Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich
ganz besonders für Vliesbahnen mit Flächengewichten
ab 150 g/m2. Der Erfindung liegt weiterhin das technische
Problem zugrunde, eine entsprechende Vorrichtung zur
Herstellung von Spinnvliesen anzugeben.
[0005] Zur Lösung dieses technischen Problems lehrt
die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von Spinnv-
liesen aus Filamenten, insbesondere aus thermoplasti-
schem Kunststoff,
wobei die Filamente aus zumindest einer Spinnvorrich-
tung ersponnen werden, anschließend gekühlt und ver-
streckt werden sowie danach auf einer Ablage zur Vlies-
bahn abgelegt werden,
wobei die Vliesbahn durch mechanisches Vernadeln vor-
verfestigt wird,
wobei die Vliesbahn anschließend durch hydrodynami-
sche Verfestigung endverfestigt wird
und wobei die endverfestigte Vliesbahn ein Flächenge-
wicht von mehr als 80g/m2, vorzugsweise von mehr als
100 g/m2 und besonders bevorzugt von mehr als 150
g/m2 aufweist.
[0006] Mechanisches Vernadeln meint die Vernade-
lung der Vliesbahn mit einer Nadelvorrichtung bzw. Na-
delmaschine, die in der Regel eine Vielzahl von Nadeln
aufweist, die beim Vernadeln in die Vliesbahn eindringen.
- Hydrodynamische Verfestigung oder hydraulische Ver-
festigung meint die Verfestigung mit Hochdruckwasser-
strahlen, die auf die Vliesbahn einwirken.
[0007] Der Titer der Filamente in der Vliesbahn beträgt
zweckmäßigerweise 0,6 bis 10 den, vorzugsweise 1 bis
6 den und besonders bevorzugt 1 bis 3 den. Bei Fila-
mentmischungen kann der Titer der Filamente auch 0,05
bis 20 den betragen. Das erfindungsgemäße Verfahren
erweist sich insbesondere bei niedrigeren Titern zwi-
schen 0,05 den und 10 den, vorzugsweise zwischen 0,05
und 6 den als besonders vorteilhaft, da die Faserablage
bzw. Vliesbahn dann verhältnismäßig dicht ist und nichts-
destoweniger eine Verfestigung mit relativ geringem En-
ergieeinsatz möglich ist. Die erfindungsgemäß erzeug-
ten Vliesbahnen aus feineren Fasern zeichnen sich
durch eine vorteilhaft hohe Festigkeit aus.
[0008] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die Fi-
lamente nach dem Austritt aus der Spinnvorrichtung in
einer Kühlkammer gekühlt werden und in einer Ver-
streckeinrichtung verstreckt bzw. aerodynamisch ver-
streckt werden. Es liegt fernerhin im Rahmen der Erfin-
dung, dass die verstreckten Filamente im Anschluss an
die Verstreckeinrichtung durch eine Verlegeeinrichtung
geführt werden, die zumindest einen Diffusor aufweist.
Im Anschluss an die Verlegeeinrichtung bzw. im An-
schluss an den Diffusor werden die Filamente dann zur
Vliesbahn abgelegt. Ablage meint insbesondere ein Ab-
lageband bzw. Ablagesiebband.
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[0009] Nach sehr bevorzugter Ausführungsform der
Erfindung wird nach der Ablage der Filamente zur Vlies-
bahn und vor der Vorverfestigung durch mechanisches
Vernadeln ein flüssiges Medium auf die Vliesbahn auf-
gebracht bzw. in die Vliesbahn eingebracht. Es liegt im
Rahmen der Erfindung, dass das flüssige Medium als
Schmiermittel für die mechanische Vernadelung wirkt.
Ein solches Schmiermittel senkt die Einbindung der (trok-
kenen) Filamente in die Vliesbahn und erleichtert das
mechanische Vernadeln bzw. senkt die erforderlichen
Kräfte und somit den Energieaufwand beim mechani-
schen Vernadeln. Empfohlenermaßen wird zumindest
ein flüssiges Medium aus der Gruppe "Wasser, wässrige
Lösung, wässrige Mischung, Öl, ölige Suspension" in die
Vliesbahn eingebracht. Gemäß bevorzugter Ausfüh-
rungsvariante wird Wasser und/oder eine wässrige Lö-
sung und/oder eine wässrige Mischung in die Vliesbahn
eingebracht.
[0010] Eine sehr bevorzugte Ausführungsform der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein hydro-
philes flüssiges Medium in die Vliesbahn eingebracht
wird. Hydrophiles flüssiges Medium meint hier ein flüs-
siges Medium, das der Vliesbahn im Vergleich zur gera-
de abgelegten trockenen Vliesbahn einen hydrophilen
Charakter verleiht. Trockene Vliesbahn meint hier und
nachfolgend die Filamentablage bzw. die Vliesbahn vor
dem Einbringen des flüssigen Mediums bzw. des hydro-
philen flüssigen Mediums. Der Erfindung liegt die Er-
kenntnis zugrunde, dass mit einem hydrophilen flüssigen
Medium auch die der Vorverfestigung nachgeschaltete
hydrodynamische Endverfestigung erleichtert wird. Ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung kann dann
auf die nachfolgend noch beschriebene Vorbefeuchtung
zwischen der Vorverfestigung und der hydrodynami-
schen Endverfestigung verzichtet werden.
[0011] Zweckmäßigerweise wird das flüssige Medium
bzw. hydrophile flüssige Medium mittels zumindest eines
Sprühbalkens und/oder mittels zumindest eines Über-
laufwehres in die Vliesbahn eingebracht. Eine Ausfüh-
rungsform, der im Rahmen der Erfindung besondere Be-
deutung zukommt, ist dadurch gekennzeichnet, dass
das in die Vliesbahn eingebrachte flüssige Medium mit-
tels zumindest einer Saugvorrichtung in die Vliesbahn
eingesaugt wird. Dazu ist vorzugsweise zumindest ein
Absaugfeld bzw. zumindest eine Absaugvorrichtung un-
ter einem die Vliesbahn aufnehmendem Ablagesiebband
angeordnet. An das Absaugfeld wird zweckmäßigerwei-
se ein Unterdruck angelegt bzw. von der Absaugvorrich-
tung wird zweckmäßigerweise ein Unterdruck aufge-
bracht, der vorzugsweise im Bereich zwischen 50 und
400 mbar liegt. Gemäß einer empfohlenen Ausführungs-
variante erfolgt das Einsaugen bzw. Ansaugen des flüs-
sigen Mediums über zumindest eine Ansaugvorrichtung
mit zumindest einem quer zur Förderrichtung der Vlies-
bahn angeordneten Ansaugschlitz. Das Einbringen des
flüssigen Mediums, insbesondere des hydrophilen flüs-
sigen Mediums in die Vliesbahn und das zweckmäßiger-
weise dabei durchgeführte Einsaugen bzw. Ansaugen

des flüssigen Mediums hat sich besonders für Vliesbah-
nen mit einem Flächengewicht über 130 g/m2, insbeson-
dere für Vliesbahnen mit einem Flächengewicht über 150
g/m2 bewährt.
[0012] Nach empfohlener Ausführungsform der Erfin-
dung wird das flüssige Medium bzw. hydrophile flüssige
Medium in einer Menge von 0,2 bis 50 %, bevorzugt von
0,5 bis 30 %, sehr bevorzugt von 0,5 bis 20 % und be-
sonders bevorzugt von 0,5 bis 15 % bezogen auf das
Gewicht der trockenen Vliesbahn bzw. auf das Gewicht
eines trockenen Flächenabschnittes der Vliesbahn in die
Vliesbahn eingebracht. Zweckmäßigerweise erfolgt das
Einbringen des flüssigen Medium mit der Maßgabe, dass
die vorgenannte Menge an flüssigem Medium in der der
Vorverfestigung zugeführten Vliesbahn verbleibt. - Es
liegt im Übrigen im Rahmen der Erfindung, dass es sich
bei dem Einbringen des flüssigen Mediums in die Vlies-
bahn nicht um eine Verfestigungsmaßnahme bzw. nicht
um eine hydrodynamische Verfestigung handelt.
[0013] Nach besonders bevorzugter Ausführungsform
der Erfindung erfolgt die Vorverfestigung der Vliesbahn
durch das mechanische Vernadeln mit einer Einstich-
dichte unter 75 Einstiche/cm2 (E/cm2), vorzugsweise un-
ter 60 Einstiche/cm2 und bevorzugt unter 50 Einsti-
che/cm2. Die Einstichdichte bei dem mechanischen Ver-
nadeln beträgt insbesondere 5 bis 75 Einstiche/cm2,
zweckmäßigerweise 10 bis 50 Einstiche/cm2, empfohle-
nermaßen 10 bis 40 Einstiche/cm2 und sehr bevorzugt
12 bis 30 Einstiche/cm2. Diese Vorverfestigung dient der
Stabilisierung der Faserablage bzw. der Vliesbahn für
die weitere Behandlung. Zweckmäßigerweise erfolgt die
Vorverfestigung durch das mechanische Vernadeln auf
der Ablage bzw. auf dem Ablageband/Ablagesiebband,
auf dem die Filamente zur Vliesbahn abgelegt werden.
Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die vorverfestigte
Vliesbahn von der Ablage entfernt wird und zumindest
einer weiteren Einrichtung bzw. Fördereinrichtung zum
Zwecke der weiteren Behandlung zugeführt wird.
[0014] Gemäß einer Ausführungsvariante der Erfin-
dung wird die mechanisch vorverfestigte Vliesbahn vor
der hydrodynamischen Endverfestigung in einer Quer-
reckeinrichtung quergereckt und zwar vorzugsweise in
einem Bereich von 5 bis 50 % quergereckt. Dadurch soll
die Querfestigkeit und die Dimensionstabilität in Quer-
richtung erhöht werden. Grundsätzlich können bekannte
Maßnahmen wie Bogenwalzen, Spannrahmensysteme
usw. eingesetzt werden. Beim Einsatz eines Spannrah-
mens kann es zweckmäßig sein, die Austrittsgeschwin-
digkeit aus dieser Querreckeinrichtung geringer zu wäh-
len als die Eintrittsgeschwindigkeit, um eine effektivere
Umorientierung der Filamente zu erzielen und gleichzei-
tig die Querreckkräfte zu minimieren. Ein solches Quer-
recken würde zweckmäßigerweise in einem Bereich un-
terhalb des Schmelzpunktes des Vliesbahnrohstoffes er-
folgen.
[0015] Nach einer bevorzugten Ausführungsform, der
im Rahmen der Erfindung besondere Bedeutung zu-
kommt, wird die Vliesbahn nach dem mechanischen Ver-
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nadeln und vor der hydrodynamischen Verfestigung bzw.
Endverfestigung vorbefeuchtet. Anschließend erfolgt
dann die hydrodynamische Verfestigung durch Wasser-
strahlbehandlung in zumindest einer Wasserstrahlein-
richtung. Nach einer empfohlenen Ausführungsvariante
erfolgt die Vorbefeuchtung durch eine erste Wasser-
strahleinheit, insbesondere durch einen ersten Wasser-
strahlbalken, der der eigentlichen Wasserstrahleinrich-
tung zur Endverfestigung vorgeschaltet ist und mit nied-
rigem Wasserdruck betrieben wird. Niedriger Wasser-
druck meint insbesondere einen Wasserdruck von 5 bis
120 bar und vorzugsweise von 20 bis 100 bar. Die hö-
heren Wasserdrücke beziehen sich dabei auf schwerere
Vliesbahnen mit höheren Flächengewichten von bei-
spielsweise 200 g/ m2. Leichtere Vliesbahnen werden
bei geringeren Wasserdrücken vorbefeuchtet Es liegt im
Rahmen der Erfindung, dass die Vorbefeuchtung mit der
Maßgabe durchgeführt wird, dass keine nennenswerte
Verdichtung der Filamentablage bzw. Vliesbahn stattfin-
det. Gemäß einer anderen Ausführungsvariante kann die
Vorbefeuchtung auch mittels einer Sprüheinrichtung er-
folgen, mit der Wasser oder eine wässrige Lösung bzw.
wässrige Mischung auf die Vliesbahn aufgesprüht wird.
Zweckmäßigerweise erfolgt dabei eine Absaugung bzw.
Durchsaugung der Flüssigkeit. Die Vorbefeuchtung der
Vliesbahn mit Wasser bzw. mit einem wässrigen System
bewirkt einen besseren Impulsübertrag bei der nachfol-
genden hydrodynamischen Verfestigung/Endverfesti-
gung. Eine Alternative besteht darin, dass hydrophile
Substanzen bzw. Additive in die Vliesbahn eingetragen
werden. Auch dadurch kann der Impulsübertrag verbes-
sert werden. - Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung kann auf die vorstehend beschriebene Vorbefeuch-
tung auch verzichtet werden, wenn das oben beschrie-
bene Einbringen eines flüssigen Mediums bzw. hydro-
philen flüssigen Mediums zwischen der Ablage der Fila-
mente zur Vliesbahn und dem mechanischen Vernadeln
der Vliesbahn durchgeführt wird.
[0016] Eine besonders empfohlene Ausführungsform
der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Wasserstrahlbehandlung bei der hydrodynamischen
Endverfestigung sowohl von der Oberseite als auch von
der Unterseite der Vliesbahn her erfolgt. Oberseite der
Vliesbahn meint dabei die dem abzulegenden Filament-
strom zugewandte Seite der Vliesbahn. Es liegt im Rah-
men der Erfindung, dass die Wasserstrahlbehandlung
bei der hydrodynamischen Endverfestigung mit Hoch-
druckwasserstrahlen erfolgt. Hochdruckwasserstrahlen
meint insbesondere Wasserstrahlen, die einen Wasser-
druck von über 120 bar, zweckmäßigerweise von 130
bis 450 bar, vorzugsweise von 150 bis 400 bar aufweisen.
[0017] Eine sehr bevorzugte Ausführungsform, der im
Rahmen der Erfindung ganz besondere Bedeutung zu-
kommt, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Was-
serstrahlbehandlung bei der hydrodynamischen Endver-
festigung mit zumindest einem Hochdruckwasserstrahl-
balken über der Oberseite der Vliesbahn und mit zumin-
dest einem Hochdruckwasserstrahlbalken unter der Un-

terseite der Vliesbahn durchgeführt wird. Dann wird also
die Oberseite der Vliesbahn von den Hochdruckwasser-
strahlen des einen Hochdruckwasserstrahlbalkens und
die Unterseite der Vliesbahn von den Hochdruckwasser-
strahlen des anderen Hochdruckwasserstrahlbalkens
beaufschlagt. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass
ein Hochdruckwasserstrahlbalken quer zur Förderrich-
tung bzw. Transportrichtung der Vliesbahn angeordnet
ist. Ein Hochdruckwasserstrahlbalken weist eine Mehr-
zahl bzw. eine Vielzahl von Düsen auf, die über die
Längsrichtung des Balkens verteilt sind und aus denen
die Hochdruckwasserstrahlen austreten. Nach einer be-
vorzugten Ausführungsform der Erfindung sind lediglich
zwei Hochdruckwasserstrahlbalken vorgesehen, von
denen einer über der Oberseite der Vliesbahn angeord-
net ist und von denen der andere unter der Unterseite
der Vliesbahn angeordnet ist. Zweckmäßigerweise sind
maximal vier Hochdruckwasserstrahlbalken für die hy-
drodynamische bzw. hydraulische Endverfestigung vor-
handen. Wenn gemäß einer Ausführungsform mehr als
vier Hochdruckwasserstrahlbalken eingesetzt werden,
leisten die bezüglich der Förderrichtung der Vliesbahn
ersten vier Hochdruckwasserstrahlbalken mindestens
80 % der gesamten hydraulischen Arbeit der hydrauli-
schen Endverfestigung. Die Vergleiche der hydrauli-
schen Arbeit bzw. der hydraulischen Verfestigungsarbeit
beziehen sich hier und nachfolgend insbesondere auf
jeweils eine Düsenbohrung der zu vergleichenden Bal-
ken bzw. Hochdruckwasserstrahlbalken. Es werden also
insbesondere die hydraulischen Arbeiten je Düsenboh-
rung der zu vergleichenden Balken verglichen.
[0018] Wenn mit zumindest zwei Hochdruckwasser-
strahlbalken gearbeitet wird, unterscheiden sich gemäß
einer Ausführungsvariante diese beiden Hochdruckwas-
serstrahlbalken bezüglich des Wasserdrucks der austre-
tenden Hochdruckwasserstrahlen und/oder bezüglich
der Düsenlochdichte in hpi (Düsenbohrungen bzw. Dü-
senlöcher pro inch Breite) und/oder bezüglich des Dü-
senlochdurchmessers. Zweckmäßigerweise durchdrin-
gen die Hochdruckwasserstrahlen des bezüglich der
Förderrichtung der Vliesbahn ersten Hochdruckwasser-
strahlbalkens die gesamte Vliesbahndicke bzw. im We-
sentlichen gesamte Vliesbahndicke. Vorzugsweise wirkt
dann der bezüglich der Förderrichtung der Vliesbahn
zweite Hochdruckwasserstrahlbalken von der gegen-
überliegenden Seite der Vliesbahn ein. Hochdruckwas-
serstrahlen dieses zweiten Hochdruckwasserstrahlbal-
kens durchdringen zweckmäßigerweise zumindest 25
%, bevorzugt zumindest 30 % der Vliesbahndicke. In
dem Ausmaß in dem die Hochdruckwasserstrahlen des
zweiten Hochdruckwasserstrahlbalkens die Vliesbahn-
dicke durchdringen, kann die Energie bzw. Wasserener-
gie des ersten Hochdruckwasserstrahlbalkens reduziert
werden. Nach empfohlener Ausführungsform der Erfin-
dung erfolgt mit zumindest einem Hochdruckwasser-
strahlbalken des bezüglich der Förderrichtung der Vlies-
bahn ersten Paars von Hochdruckwasserstrahlbalken
die hydraulische Verfestigung/Endverfestigung durch
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die gesamte Vliesbahndicke bzw. im Wesentlichen durch
die gesamte Vliesbahndicke. Evtl. weitere nachgeschal-
tete Hochdruckwasserstrahlbalken wirken dann zweck-
mäßigerweise nur noch auf oberflächennahe Filamente
ein und dienen der Nachglättung der Vliesbahnoberflä-
che bzw. der Vliesbahnoberflächen.
[0019] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass bei der
hydraulischen Verfestigung mit einer Mehrzahl von
Hochdruckwasserstrahlbalken gearbeitet wird und der
Hochdruckwasserstrahlbalken mit der höchsten hydrau-
lischen Verfestigungsarbeit hat dabei einen Anteil von
mindestens 33 %, vorzugsweise einen Anteil von min-
destens 40 % und bevorzugt einen Anteil von mindestens
50 % an der gesamten hydraulischen Verfestigungsar-
beit der Wasserstrahlverfestigung. Es empfiehlt sich,
dass der Hochdruckwasserstrahlbalken mit der höchsten
hydraulischen Verfestigungsarbeit der bezüglich der För-
derrichtung der Vliesbahn erste oder zweite oder dritte
Hochdruckwasserstrahlbalken ist, vorzugsweise der er-
ste oder zweite Hochdruckwasserstrahlbalken. Vorzugs-
weise beträgt die gesamte hydraulische Verfestigungs-
arbeit der hydraulischen Verfestigung weniger als 1
kWh/kg, vorzugsweise weniger als 0,8 kWh/kg.
[0020] Nach besonders empfohlener Ausführungs-
form der Erfindung wird bei der hydraulischen Verfesti-
gung mit einer Wasserstrahleinrichtung, insbesondere
mit zumindest einem Hochdruckwasserstrahlbalken ge-
arbeitet, der eine Lochdichte von kleiner 40 hpi, vorzugs-
weise kleiner 35 hpi und bevorzugt kleiner 30 hpi auf-
weist. Hpi bedeutet dabei "Holes per inch Breite" bzw.
"Düsenbohrungen pro inch Breite". Zweckmäßigerweise
weist der nach der Vorbefeuchtung erste Hochdruckwas-
serstrahlbalken die vorgenannte Lochdichte auf. Vor-
zugsweise weist der Hochdruckwasserstrahlbalken mit
der höchsten hydraulischen Verfestigungsarbeit die vor-
genannte Lochdichte auf. Wenn der bezüglich der För-
derrichtung der Vliesbahn erste Hochdruckwasserstrahl-
balken die vorgenannte Lochdichte aufweist, hat der
nachgeordnete weitere Hochdruckwasserstrahlbalken
bzw. haben die nachgeordneten weiteren Hochdruck-
wasserstrahlbalken zweckmäßigerweise eine höhere
Lochdichte als der erste Hochdruckwasserstrahlbalken.
Vorzugsweise weist der in Förderrichtung der Vliesbahn
erste Hochdruckwasserstrahlbalken eine Lochdichte
von 20 bis 30 hpi und der nachgeordnete zweite Hoch-
druckwasserstrahlbalken eine Lochdichte von 25 bis 35
hpi auf, wobei die Lochdichte des zweiten Hochdruck-
wasserstrahlbalkens höher ist als die Lochdichte des er-
sten Hochdruckwasserstrahlbalkens. Wenn ein nachge-
ordneter dritter Hochdruckwasserstrahlbalken vorgese-
hen ist, hat dieser vorzugsweise eine Lochdichte von 30
bis 45 hpi und bevorzugt eine Lochdichte von 35 bis 45
hpi, wobei die Lochdichte des dritten Hochdruckwasser-
strahlbalkens höher ist als die Lochdichte des ersten
Hochdruckwasserstrahlbalkens und empfohlenerma-
ßen auch höher ist als die Lochdichte des zweiten Hoch-
druckwasserstrahlbalkens.
[0021] Nach einer empfohlenen Ausführungsvariante

wird bei der hydraulischen Verfestigung mit einer Was-
serstrahleinrichtung, insbesondere mit einem Hoch-
druckwasserstrahlbalken gearbeitet, der sich durch ei-
nen Lochdurchmesser bzw. Düsenbohrungsdurchmes-
ser von 0,08 bis 0,25 mm, vorzugsweise von 0,08 bis
0,15 mm, bevorzugt von 0,09 bis 0,13 mm, beispielswei-
se 0,12 mm auszeichnet.
[0022] Zweckmäßigerweise weisen alle Hochdruck-
wasserstrahlbalken der hydraulischen Verfestigung den
vorgenannten Lochdurchmesser bzw. den vorgenann-
ten Düsenbohrungsdurchmesser auf. Gemäß bevorzug-
ter Ausführungsform der Erfindung weist der in Förder-
richtung der Vliesbahn erste Hochdruckwasserstrahlbal-
ken einen größeren Lochdurchmesser auf, als der nach-
folgende Hochdruckwasserstrahlbalken bzw. als die
nachfolgenden Hochdruckwasserstrahlbalken. Vor-
zugsweise weist der erste Hochdruckwasserstrahlbal-
ken einen Lochdurchmesser von 0,10 bis 0,18 mm, be-
vorzugt von 0,12 bis 0,16 mm und beispielsweise 0,14
mm auf. Zweckmäßigerweise weist der in Förderrichtung
zweite Hochdruckwasserstrahlbalken einen Lochdurch-
messer von 0,08 bis 0,16 mm, bevorzugt von 0,10 bis
0,14 mm und beispielsweise 0,12 mm auf. Wenn ein drit-
ter Hochdruckwasserstrahlbalken vorgesehen ist, weist
dieser empfohlenermaßen feinere Düsen bzw. geringere
Lochdurchmesser auf als der erste Hochdruckwasser-
strahlbalken.
[0023] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass bei der
hydraulischen Verfestigung bzw. bei den Hochdruckwas-
serstrahlbalken mit einem Wasserdruck von über 120
bar, zweckmäßigerweise über 150 bar gearbeitet wird.
Die in Förderrichtung der Vliesbahn erste Hochdruck-
wasserstrahleinrichtung bzw. der in Förderrichtung erste
Hochdruckwasserstrahlbalken wird empfohlenermaßen
mit einem Wasserdruck von mehr als 220 bar, bevorzugt
von mehr als 250 bar betrieben. Nach einer bevorzugten
Ausführungsvariante wird auch die in Förderrichtung
zweite Hochdruckwasserstrahleinrichtung bzw. der in
Förderrichtung zweite Hochdruckwasserstrahlbalken mit
einem Wasserdruck von mehr als 220 bar, bevorzugt
mehr als 250 bar betrieben. Die in Förderrichtung erste
Hochdruckwasserstrahleinrichtung bzw. der in Förder-
richtung erste Hochdruckwasserstrahlbalken ist dabei
vorzugsweise auf der einen Seite der Vliesbahn vorge-
sehen während die in Förderrichtung zweite Hochdruck-
wasserstrahleinrichtung bzw. der in Förderrichtung zwei-
te Hochdruckwasserstrahlbalken auf der gegenüberlie-
genden Seite der Vliesbahn angeordnet ist. Wenn in För-
derrichtung der Vliesbahn zumindest eine nachgeschal-
tetete Hochdruckwasserstrahleinrichtung bzw. zumin-
dest ein nachgeschalteter Hochdruckwasserstrahlbal-
ken vorgesehen ist, wird diese bzw. wird dieser zweck-
mäßigerweise mit einem Wasserdruck von über 120 bar
bis 220 bar betrieben. Dieser nachgeordnete Hochdruck-
wasserstrahlbalken bzw. diese nachgeordneten Hoch-
druckwasserstrahlbalken dienen in erster Linie der Glät-
tung der Vliesoberflächen.
[0024] Die erfindungsgemäße hydraulische Verfesti-
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gung kann in einem Inline-Verfahren oder in einem Off-
line-Verfahren durchgeführt werden. Beim Inline-Betrieb
erfolgt die hydraulische Verfestigung kontinuierlich nach
der mechanischen Vernadelung bzw. vorzugsweise
nach der Vorbefeuchtung. Beim Offline-Betrieb wird die
vorverfestigte Vliesbahn zunächst gelagert, beispiels-
weise aufgerollt und später der hydraulischen Verfesti-
gung bzw. der Vorbefeuchtung und der hydraulischen
Verfestigung zugeführt.
[0025] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die hy-
draulisch verfestigte Vliesbahn getrocknet wird. Gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung wird die hydrau-
lisch verfestigte Vliesbahn nach oder während der Trock-
nung quergereckt und/oder thermostabilisiert. Im Falle
der Querreckung sind Temperaturen im Bereich der
Raumtemperatur bis zur Erweichungstemperatur des
Kunststoffes oder leicht darüber zweckmäßig. Beim
Thermostabilisieren liegen die Temperaturen zwischen
dem Erweichungspunkt und der Schmelztemperatur des
Kunststoffes.
[0026] Eine sehr bevorzugte Ausführungsform der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass die endver-
festigte und getrocknete sowie gegebenenfalls querge-
reckte Vliesbahn ein Flächengewicht von mehr als 130
g/m2, vorzugsweise von mehr als 150 g/m2, bevorzugt
von mehr als 180 g/m2 und besonders bevorzugt von
mehr als 200 g/m2 aufweist. Das erfindungsgemäße Ver-
fahren eignet sich vor allem für Vliesbahnen bzw. Spinnv-
liese mit höheren Flächengewichten.
[0027] Gegenstand der Erfindung ist auch eine Vor-
richtung zur Herstellung von Spinnvliesen aus Filamen-
ten, insbesondere aus thermoplastischem Kunststoff,
wobei eine Spinnvorrichtung zum Erspinnen der Fila-
mente vorgesehen ist, wobei eine Kühlvorrichtung zum
Kühlen der Filamente und eine daran anschließende Ver-
streckeinrichtung zum Verstrecken bzw. zum aerodyna-
mischen Verstrecken der Filamente sowie eine Ablage-
vorrichtung zur Ablage der Filamente zur Vliesbahn vor-
gesehen ist,
wobei fernerhin zumindest eine Nadelvorrichtung bzw.
Nadelmaschine vorhanden ist, mit der die Vliesbahn
durch mechanisches Vernadeln vorverfestigbar ist
und wobei zumindest eine Wasserstrahleinrichtung vor-
gesehen ist, mit der die Vliesbahn hydrodynamisch bzw.
hydraulisch endverfestigbar ist und wobei die Wasser-
strahlbehandlung zur hydraulischen Endverfestigung
von der Oberseite und von der Unterseite der Vliesbahn
her erfolgt.
[0028] Die Wasserstrahleinrichtung ist dabei also mit
der Maßgabe eingerichtet, dass die Wasserstrahlbe-
handlung der Vliesbahn von der Oberseite und von der
Unterseite der Vliesbahn her erfolgen kann. Es liegt im
Rahmen der Erfindung, dass vor der Wasserstrahlein-
richtung eine Vorbefeuchtungseinrichtung zum Vorbe-
feuchten der Vliesbahn angeordnet ist.
[0029] Die aus der Spinnvorrichtung austretenden Fi-
lamente werden nach besonders bevorzugter Ausfüh-
rungsform der Erfindung nach dem Reicofil-III-Verfahren

(DE-PS 196 203 79) oder nach dem Reicofil-IV-Verfah-
ren (EP-A 1 340 843) behandelt. Dabei liegt es im Rah-
men der Erfindung, dass der Übergangsbereich zwi-
schen der Kühlvorrichtung bzw. Kühlkammer und der
Verstreckeinrichtung geschlossen ausgebildet ist und
dass bis auf die Zuführung von Kühlluft in der Kühlkam-
mer in diesem Übergangsbereich keine weitere Luft zu-
geführt wird. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass
eine geschlossene Kühlkammer eingesetzt wird. Ge-
schlossene Kühlkammer meint dabei, dass die Kühlkam-
mer bis auf die Zuführung der Kühlluft gegenüber der
Umgebung abgeschlossen ausgebildet ist. Nach beson-
ders bevorzugter Ausführungsform der Erfindung wer-
den die Filamente mit der gleichen Luft- bzw. Kühlluft in
der Kühleinrichtung gekühlt und anschließend in der Ver-
streckeinrichtung verstreckt. Mit anderen Worten wird
dabei im Wesentlichen die in der Kühlkammer zugeführte
Kühlluft auch für eine aerodynamische Verstreckung der
Filamente in der Verstreckeinrichtung eingesetzt. Eine
besonders empfohlene Ausführungsform der Erfindung
ist dadurch gekennzeichnet, dass das gesamte Ag-
gregat von Kühleinrichtung und Verstreckeinrichtung ge-
schlossen ausgebildet ist und bis auf die Zuführung von
Kühlluft in der Kühlkammer diesem Aggregat keine wei-
tere Luft zugeführt wird.
[0030] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und mit der
erfindungsgemäßen Vorrichtung bei relativ geringem En-
ergieeinsatz Spinnvliese hergestellt werden können, die
sich durch optimale Eigenschaften auszeichnen. Die
Spinnvliese weisen eine hervorragende Festigkeit bzw.
Delaminationsfestigkeit bei wenig energieaufwendiger
Herstellung der Spinnvliese auf. Insbesondere die hy-
draulische bzw. hydrodynamische Verfestigung kann mit
minimiertem Energieeinsatz betrieben werden. Die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung kommt im Vergleich zu den
aus der Praxis bekannten Vorrichtungen mit einer gerin-
geren Anzahl von Wasserstrahlbalken bzw. Hochdruck-
wasserstrahlbalken aus und ist dadurch wenig kompli-
ziert und aufwendig aufgebaut. Das erfindungsgemäße
Verfahren eignet sich insbesondere für Spinnvliese mit
höheren Flächengewichten ab 100 g/m2 und insbeson-
dere ab 150 g/m2. Besondere Vorteile bringt das erfin-
dungsgemäße Verfahren auch für Spinnvliese, die Fila-
mente mit niedrigen Titern aufweisen. Hervorzuheben ist
weiterhin, dass das erfindungsgemäße Verfahren und
die erfindungsgemäße Vorrichtung mit verhältnismäßig
geringen Kosten betrieben werden können.
[0031] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. Es zeigen in schematischer Dar-
stellung:

Fig. 1 einen Vertikalschnitt durch einen ersten Teil der
erfindungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 2 einen Vertikalschnitt durch einen zweiten Teil
der erfindungsgemäßen Vorrichtung und
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Fig. 3 den Gegenstand nach Fig. 2 in einer anderen
Ausführungsform.

[0032] Die Figuren zeigen eine Vorrichtung zur Her-
stellung von Spinnvliesen aus Filamenten, die vorzugs-
weise aus thermoplastischem Kunststoff bestehen. Die
Filamente werden mit einer Spinneinrichtung bzw. Spin-
nerette 1 ersponnen und werden anschließend in eine
Kühlkammer 2 eingeführt, in der die Filamente mit Kühl-
luft gekühlt werden. Die Kühlkammer 2 ist im Ausfüh-
rungsbeispiel in zwei Kühlabschnitte 2a und 2b unterteilt.
Neben der Kühlkammer 2 ist eine Luftzufuhrkabine 8 an-
geordnet, die in einen oberen Kabinenabschnitt 8a und
in einen unteren Kabinenabschnitt 8b unterteilt ist. Aus
den beiden Kabinenabschnitten 8a, 8b wird zweckmäßi-
gerweise Kühlluft mit unterschiedlichem konvektivem
Wärmeabfuhrvermögen zugeführt. Vorzugsweise ist aus
den beiden Kabinenabschnitten 8a und 8b Kühlluft un-
terschiedlicher Temperatur zuführbar. Die Filamente
können in den beiden Kühlabschnitten 2a und 2b jeweils
mit Kühlluft unterschiedlicher Temperatur und/oder un-
terschiedlicher Menge und/oder unterschiedlicher Luft-
feuchtigkeit beaufschlagt werden.
[0033] An die Kühlkammer 2 schließt eine Verstreck-
einrichtung 4 an, die zweckmäßigerweise und im Aus-
führungsbeispiel aus einem Zwischenkanal 3 und einem
an den Zwischenkanal 3 anschließenden Unterziehkanal
5 besteht. Nach bevorzugter Ausführungsform und im
Ausführungsbeispiel schließt an die Verstreckeinrich-
tung 4 eine Verlegeeinrichtung 6 an, die zumindest einen
Diffusor 13, 14 aufweist. Im Ausführungsbeispiel sind
zwei Diffusoren vorgesehen, nämlich ein erster Diffusor
13 und ein daran anschließender zweiter Diffusor 14.
Nach empfohlener Ausführungsvariante und im Ausfüh-
rungsbeispiel nach Fig. 1 ist zwischen dem ersten Diffu-
sor 13 und dem zweiten Diffusor 14 ein Umgebungs-
lufteintrittsspalt 15 vorgesehen.
[0034] Zweckmäßigerweise und im Ausführungsbei-
spiel ist unterhalb der Verlegeeinrichtung 6 ein kontinu-
ierlich bewegtes Ablagesiebband 7 zur Ablage der Fila-
mente zur Vliesbahn 11 angeordnet. Nach besonders
bevorzugter Ausführungsform und im Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 1 ist im Bereich der Kühlkammer 2 und
der Verstreckeinrichtung 4 keine Luftzufuhr von Außen
vorgesehen, abgesehen von der Zufuhr der Kühlluft zur
Kühlung der Filamente in der Kühlkammer 2. Vorzugs-
weise und im Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 findet im
gesamten Aggregat aus Kühlkammer 2 und Verstreck-
einrichtung 4 abgesehen von der genannten Luftzufuhr
keine weitere Luftzufuhr von Außen statt. Es handelt sich
um ein sog. geschlossenes System. Nach einer Ausfüh-
rungsvariante und im Ausführungsbeispiel nach Fig. 1
findet im gesamten Aggregat aus Kühlkammer 2, Ver-
streckeinrichtung 4 und Verlegeeinrichtung 6 abgesehen
von der vorstehend beschriebenen Luftzufuhr und von
der Luftzufuhr durch den Umgebungslufteintrittsspalt 15
keine weitere Luftzufuhr statt.
[0035] Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 werden die

aus dem zweiten Diffusor 14 austretenden Filamente auf
dem Ablagesiebband 7 zur Vliesbahn 11 abgelegt.
Zweckmäßigerweise und im Ausführungsbeispiel befin-
det sich in diesem Ablagebereich für die Filamente unter
dem luftdurchlässigen Ablagesiebband 7 eine Absaug-
vorrichtung 19, die Luft von unten durch das Ablagesieb-
band 7 saugt. Gemäß Ausführungsbeispiel nach Fig. 1
befindet sich in Förderrichtung der Vliesbahn hinter dem
vorgenannten Ablagebereich bzw. Saugbereich eine
Kompaktiereinrichtung 9, die hier aus zwei Auslaufwal-
zen 10, 12 besteht, die zweckmäßigerweise beheizt sind.
Die Auslaufwalzen 10, 12 sind aber nicht zwingend er-
forderlich.
[0036] Die Fig. 2 zeigt einen zweiten Abschnitt einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung. Nach der Ablage der
Filamente auf dem Ablagesiebband 7 und ggf. nach
Durchlaufen der Kompaktiereinrichtung 9 verlässt die
Vliesbahn das Ablagesiebband 7 und anschließend wird
die Vliesbahn 11 durch eine Nadelvorrichtung 16 (Na-
delmaschine) geführt, in der die Vliesbahn 11 mecha-
nisch durch Vernadeln vorverfestigt wird. Die auf diese
Weise vorverfestigte Vliesbahn 11 wird dann einer Was-
serstrahleinrichtung 17 zugeführt, in der die Vliesbahn
11 hydraulisch bzw. hydrodynamisch endverfestigt wird.
Vor der Endverfestigung wird die Vliesbahn 11 mit einer
Vorbefeuchtungseinrichtung 18 vorbefeuchtet. Die Vor-
befeuchtungseinrichtung 18 ist zweckmäßigerweise und
im Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 als quer zur Förder-
richtung der Vliesbahn 11 angeordneter Wasserstrahl-
balken ausgebildet. Der Wasserstrahlbalken wird im Ge-
gensatz zu den nachgeschalteten Hochdruckwasser-
strahlbalken 20, 21, 25 und 26 lediglich mit geringem
Wasserdruck betrieben.
[0037] Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 wird mit
einem Wasserstrahlbalken als Vorbefeuchtungseinrich-
tung 18 und mit vier Hochdruckwasserstrahlbalken 20,
21, 25 und 26 als Wasserstrahleinrichtung 17 für die hy-
drodynamische bzw. hydraulische Endverfestigung ge-
arbeitet. Der Wasserstrahlbalken der Vorbefeuchtungs-
einrichtung 18 weist zweckmäßigerweise einen Düsen-
bohrungsdurchmesser von 0,08 bis 0,15 mm, bevorzugt
von 0,10 bis 0,14 mm und beispielsweise einen Düsen-
bohrungsdurchmesser von 0,12 mm auf. Dieser Wasser-
strahlbalken hat empfohlenermaßen eine Lochdichte
bzw. Düsenbohrungsdichte von 35 bis 45 hpi, insbeson-
dere eine Lochdichte von 40 hpi. Der Wasserstrahlbalken
der Vorbefeuchtungseinrichtung 18 wird zweckmäßiger-
weise mit einem Wasserdruck von 5 bis 120 bar, bevor-
zugt mit einem Wasserdruck von 20 bis 110 bar und bei-
spielsweise mit einem Wasserdruck von 100 bar betrie-
ben.
[0038] Die beiden Hochdruckwasserstrahlbalken 20,
21 der Wasserstrahleinrichtung 17 weisen vorzugsweise
einen Düsenbohrungsdurchmesser von 0,08 bis 0,16
mm auf. Der erste Hochdruckwasserstrahlbalken 20
zeichnet sich nach bevorzugter Ausführungsform der Er-
findung durch eine Lochdichte bzw. Düsenbohrungs-
dichtung kleiner 40 hpi, vorzugsweise kleiner 30 hpi und
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beispielsweise von 25 hpi aus. Der zweite Hochdruck-
wasserstrahlbalken 21 weist im Vergleich dazu eine grö-
ßere Lochdichte auf, und zwar bevorzugt eine Lochdichte
größer als 25 hpi, beispielsweise eine Lochdichte von 30
hpi auf. Der erste und der zweite Hochdruckwasser-
strahlbalken 20, 21 wird zweckmäßigerweise mit einem
Wasserdruck über 220 bar betrieben. Der Wasserdruck
der beiden nachgeschalteten Hochdruckwasserstrahl-
balken 25 und 26 liegt bevorzugt zwischen 130 und 220
bar. Die beiden Hochdruckwasserstrahlbalken 25 und 26
wirken in erster Linie auf oberflächennahe Filamente ein
und dienen der Nachglättung der Vliesbahnoberflächen.
[0039] Nach der hydraulischen Endverfestigung wird
die Vliesbahn 11 zweckmäßigerweise getrocknet. Dabei
wird der Restwasseranteil aus der Wasserstrahlendver-
festigung entfernt.
[0040] In der Fig. 3 ist eine weitere Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Vorrichtung dargestellt. Hier fin-
det zwischen der Ablage der Filamente bzw. zwischen
den Auslaufwalzen 10, 12 und der Nadelvorrichtung 16
das Aufbringen eines flüssigen Mediums auf die Vlies-
bahn statt. Dazu ist eine Einrichtung 22 vorgesehen, mit
der das flüssige Medium von oben auf die Vliesbahn 11
aufgebracht wird. Unterhalb der Vliesbahn 11 bzw. un-
terhalb des Ablagesiebbandes 7 ist eine Ansaugvorrich-
tung 23 angeordnet, mit der das von der Einrichtung 22
aufgebrachte flüssige Medium in die Vliesbahn 11 ein-
gesaugt wird. Vorzugsweise und im Ausführungsbeispiel
weist diese Ansaugvorrichtung 23 einen quer zur För-
derrichtung der Vliesbahn 11 angeordneten Ansaug-
schlitz 24 auf. Bei dieser Ausführungsform mit dem Auf-
bringen eines flüssigen Mediums kann auf die Vorbe-
feuchtung vor der hydrodynamischen Endverfestigung
auch verzichtet werden. Deshalb ist in Fig. 3 die optionale
Vorbefeuchtungseinrichtung 18 strichpunktiert gezeich-
net.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Spinnvliesen aus Fi-
lamenten, insbesondere aus thermoplastischem
Kunststoff,
wobei die Filamente aus zumindest einer Spinnvor-
richtung ersponnen werden, anschließend gekühlt
und verstreckt werden sowie danach auf einer Ab-
lage zur Vliesbahn (11) abgelegt werden,
wobei die Vliesbahn (11) durch mechanisches Ver-
nadeln vorverfestigt wird,
wobei die Vliesbahn (11) anschließend durch hydro-
dynamische bzw. hydraulische Verfestigung end-
verfestigt wird
und wobei die endverfestigte Vliesbahn (11) ein Flä-
chengewicht von mehr als 80 g/m2, vorzugsweise
mehr als 100 g/m2 aufweist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei nach der Ablage
der Filamente zur Vliesbahn (11) und vor dem me-

chanischen Vernadeln der Vliesbahn (11) ein flüssi-
ges Medium, vorzugsweise ein hydrophiles flüssiges
Medium in die Vliesbahn (11) eingebracht wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei das flüssige Me-
dium in einer Menge von 0,2 bis 25 %, vorzugsweise
in einer Menge 0,3 bis 20 % und bevorzugt in einer
Menge von 0,4 bis 15 % bezogen auf das Gewicht
der trockenen Vliesbahn (11) bzw. das Gewicht ei-
nes trockenen Flächenabschnittes der Vliesbahn
(11) in die Vliesbahn (11) eingebracht wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
das mechanische Vernadeln der Vliesbahn (11) mit
einer Einstichdichte unter 70 E/cm2 erfolgt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die Vliesbahn (11) nach dem mechanischen Verna-
deln und vor der hydraulischen Verfestigung bzw.
Endverfestigung vorbefeuchtet wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
die Wasserstrahlbehandlung bei der hydraulischen
Verfestigung bzw. Endverfestigung sowohl von der
Oberseite als auch von der Unterseite der Vliesbahn
(11) her erfolgt.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Wasser-
strahlbehandlung mit zumindest einem Hochdruck-
wasserstrahlbalken (20, 21) über der Oberseite der
Vliesbahn und mit zumindest einem Hochdruckwas-
serstrahlbalken (20, 21) unter der Unterseite der
Vliesbahn (11) durchgeführt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
mit einer Mehrzahl von Hochdruckwasserstrahlbal-
ken (20, 21) bei der hydraulischen Verfestigung/
Endverfestigung gearbeitet wird und wobei der
Hochdruckwasserstrahlbalken (20, 21) mit der höch-
sten hydraulischen Verfestigungsarbeit einen Anteil
von mindestens 33 %, vorzugsweise einen Anteil
von mindestens 40 % an der gesamten hydrauli-
schen Verfestigungsarbeit aufweist.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
die gesamte hydraulische Verfestigungsarbeit unter
1 kWh/kg, vorzugsweise unter 0,8 kWh/kg beträgt.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
bei der hydraulischen Verfestigung mit einer Was-
serstrahleinrichtung (17), insbesondere mit zumin-
dest einem Hochdruckwasserstrahlbalken (20, 21)
gearbeitet wird, der eine Lochdichte von kleiner 40
hpi, vorzugsweise kleiner 35 hpi und bevorzugt klei-
ner 30 hpi aufweist.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei
bei der hydraulischen Verfestigung/Endverfestigung
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mit einer Wasserstrahleinrichtung (17), insbesonde-
re mit zumindest einem Hochdruckwasserstrahlbal-
ken (20, 21) gearbeitet wird, der einen Lochdurch-
messer von 0,08 bis 0,25 mm, vorzugsweise von
0,08 bis 0,16 mm und bevorzugt von 0,10 bis 0,16
mm aufweist wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei
bei der hydraulischen Verfestigung/Endverfestigung
mit einer Wasserstrahleinrichtung (17), insbesonde-
re mit zumindest einem Hochdruckwasserstrahlbal-
ken (20) gearbeitet wird, der mit einem Wasserdruck
von über 220 bar betrieben wird und wobei vorzugs-
weise zumindest ein nachgeschalteter Hochdruck-
wasserstrahlbalken (21) vorgesehen ist, der mit ei-
nem Wasserdruck zwischen 130 und 220 bar betrie-
ben.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei
die endverfestigte Vliesbahn (11) ein Flächenge-
wicht von mehr als 130 g/m2, vorzugsweise von
mehr als 150 g/m2 aufweist.

14. Vorrichtung zur Herstellung von Spinnvliesen aus Fi-
lamenten, insbesondere aus thermoplastischem
Kunststoff, insbesondere zur Durchführung eines
Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei eine Spinnvorrichtung zum Erspinnen der Fi-
lamente vorgesehen ist, wobei eine Kühlvorrichtung
bzw. Kühlkammer (2) zum Kühlen der Filamente und
eine daran anschließende Verstreckeinrichtung (4)
zum Verstrecken der Filamente sowie eine Ablage
zur Ablage der Filamente zur Vliesbahn (11) vorge-
sehen ist,
wobei fernerhin zumindest eine Nadelvorrichtung
(16) vorhanden ist, mit der die Vliesbahn (11) durch
mechanisches Vernadeln vorverfestigbar ist
und wobei zumindest eine Wasserstrahleinrichtung
(17) vorgesehen ist, mit der die Vliesbahn (11) hy-
draulisch endverfestigbar ist und wobei die Wasser-
strahlbehandlung zur hydraulischen Endverfesti-
gung von der Oberseite und von der Unterseite der
Vliesbahn (11) her erfolgt.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei vor der Was-
serstrahleinrichtung (17) eine Vorbefeuchtungsein-
richtung (18) zum Vorbefeuchten der Vliesbahn (11)
angeordnet ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zur Herstellung von Spinnvliesen aus
Filamenten, insbesondere aus thermoplastischem
Kunststoff,
wobei die Filamente aus zumindest einer Spinnvor-
richtung ersponnen werden, anschließend gekühlt

und verstreckt werden sowie danach auf einer Ab-
lage zur Vliesbahn (11) abgelegt werden,
wobei die Vliesbahn (11) durch mechanisches Ver-
nadeln vorverfestigt wird, wobei nach der Ablage der
Filamente zur Vliesbahn (11) und vor dem mecha-
nischen Vernadeln der Vliesbahn (11) ein flüssiges
Medium in die Vliesbahn (11) eingebracht wird,
wobei die Vliesbahn (11) anschließend durch hydro-
dynamische bzw. hydraulische Verfestigung end-
verfestigt wird
und wobei die endverfestigte Vliesbahn (11) ein Flä-
chengewicht von mehr als 80 g/m2, vorzugsweise
mehr als 100 g/m2 aufweist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei als flüssiges
Medium ein hydrophiles flüssiges Medium einge-
setzt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei das flüssige
Medium in einer Menge von 0,2 bis 25 %, vorzugs-
weise in einer Menge 0,3 bis 20 % und bevorzugt in
einer Menge von 0,4 bis 15 % bezogen auf das Ge-
wicht der trockenen Vliesbahn (11) bzw. das Gewicht
eines trockenen Flächenabschnittes der Vliesbahn
(11) in die Vliesbahn (11) eingebracht wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei das mechanische Vernadetn der Vliesbahn (11)
mit einer Einstichdichte unter 70 E/cm2 erfolgt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei die Vliesbahn (11) nach dem mechanischen Ver-
nadeln und vor der hydraulischen Verfestigung bzw.
Endverfestigung vorbefeuchtet wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei die Wasserstrahlbehandlung bei der hydrauli-
schen Verfestigung bzw. Endverfestigung sowohl
von der Oberseite als auch von der Unterseite der
Vliesbahn (11) her erfolgt.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Wasser-
strahlbehandlung mit zumindest einem Hochdruck-
wasserstrahlbalken (20, 21) über der Oberseite der
Vliesbahn und mit zumindest einem Hochdruckwas-
serstrahlbalken (20, 21) unter der Unterseite der
Vliesbahn (11) durchgeführt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wo-
bei mit einer Mehrzahl von Hochdruckwasserstrahl-
balken (20, 21) bei der hydraulischen Verfestigung/
Endverfestigung gearbeitet wird und wobei der
Hochdruckwasserstrahlbalken (20, 21) mit der höch-
sten hydraulischen Verfestigungsarbeit einen Anteil
von mindestens 33 %, vorzugsweise einen Anteil
von mindestens 40 % an der gesamten hydrauli-
schen Verfestigungsarbeit aufweist.
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9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wo-
bei die gesamte hydraulische Verfestigungsarbeit
unter 1 kWh/kg, vorzugsweise unter 0,8 kWh/kg be-
trägt.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei bei der hydraulischen Verfestigung mit einer
Wasserstrahleinrichtung (17), insbesondere mit zu-
mindest einem Hochdruckwasserstrahlbalken (20,
21) gearbeitet wird, der eine Lochdichte von kleiner
40 hpi, vorzugsweise kleiner 35 hpi und bevorzugt
kleiner 30 hpi aufweist.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei bei der hydraulischen Verfestigung/Endverfe-
stigung mit einer Wasserstrahleinrichtung (17), ins-
besondere mit zumindest einem Hochdruckwasser-
strahlbalken (20, 21) gearbeitet wird, der einen Loch-
durchmesser von 0,08 bis 0,25 mm, vorzugsweise
von 0,08 bis 0,16 mm und bevorzugt von 0,10 bis
0,16 mm aufweist wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei bei der hydraulischen Verfestigung/Endverfe-
stigung mit einer Wasserstrahleinrichtung (17), ins-
besondere mit zumindest einem Hochdruckwasser-
strahlbalken (20) gearbeitet wird, der mit einem Was-
serdruck von über 220 bar betrieben wird und wobei
vorzugsweise zumindest ein nachgeschalteter
Hochdruckwasserstrahlbalken (21) vorgesehen ist,
der mit einem Wasserdruck zwischen 130 und 220
bar betrieben.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
wobei die endverfestigte Vliesbahn (11) ein Flächen-
gewicht von mehr als 130 g/m2, vorzugsweise von
mehr als 150 g/m2 aufweist.

14. Vorrichtung zur Herstellung von Spinnvliesen
aus Filamenten, insbesondere aus thermoplasti-
schem Kunststoff, insbesondere zur Durchführung
eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis
11,
wobei eine Spinnvorrichtung zum Erspinnen der Fi-
lamente vorgesehen ist, wobei eine Kühlvorrichtung
bzw. Kühlkammer (2) zum Kühlen der Filamente und
eine daran anschließende Verstreckeinrichtung (4)
zum Verstrecken der Filamente sowie eine Ablage
zur Ablage der Filamente zur Vliesbahn (11) vorge-
sehen ist,
wobei fernerhin zumindest eine Nadelvorrichtung
(16) vorhanden ist, mit der die Vliesbahn (11) durch
mechanisches Vernadeln vorverfestigbar ist, wobei
nach der Ablage der Filamente zur Vliesbahn (11)
und vor dem mechanischen Vernadeln der Vlies-
bahn (11) ein flüssiges Medium in die Vliesbahn (11)
einbringbar ist,
und wobei zumindest eine Wasserstrahleinrichtung

(17) vorgesehen ist, mit der die Vliesbahn (11) hy-
draulisch endverfestigbar ist und wobei die Wasser-
strahlbehandlung zur hydraulischen Endverfesti-
gung von der Oberseite und von der Unterseite der
Vliesbahn (11) her erfolgt.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei vor der
Wasserstrahleinrichtung (17) eine Vorbefeuch-
tungseinrichtung (18) zum Vorbefeuchten der Vlies-
bahn (11) angeordnet ist.
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